
Verordnung des WBF          822.115.2
über gefährliche Arbeiten für Jugendliche
vom 4. Dezember 2007 (Stand am 1. Januar 2023)

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), 
gestützt auf Artikel 4 Absatz 3 der Jugendarbeitsschutzverordnung  vom 28. September 20071 (ArGV 
5), verordnet: 
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Anhang 1: Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche

Art. 1 Gegenstand
Diese Verordnung legt fest, welche Arbeiten im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 2 ArGV 5 für Jugendli-
che als gefährlich gelten.

Art. 2 Psychische Belastung
Folgende Arbeiten gelten aufgrund der psychi-
schen Belastung für Jugendliche als gefährlich:

a. Arbeiten, die die Leistungsfähigkeit Jugend-
licher in kognitiver oder emotionaler Hinsicht 
übersteigen, namentlich:

1. die Akkordarbeit, Arbeiten, die mit stän-
digem Zeitdruck verbunden sind, sowie 
Arbeiten, die eine Daueraufmerksamkeit 
erfordern oder mit einer zu hohen Verant-
wortung verbunden sind,

2. das Überwachen, Pflegen und Begleiten 
von Personen in körperlich oder psychisch 
instabilem Zustand sowie die Bergung und 
Aufbahrung von Leichnamen;

b. Arbeiten, bei denen die Gefahr eines körperli-
chen, psychischen oder sexuellen Missbrauchs 
besteht, namentlich die Prostitution sowie die 
Herstellung von Pornografie und die Mitwir-
kung bei pornografischen Darbietungen;

c. das Einschläfern und das industrielle Schlach-
ten von Tieren sowie die Beseitigung von Tier-
kadavern.

Art. 3 Körperliche Belastung
Folgende Arbeiten gelten aufgrund der körperli-
chen Belastung für Jugendliche als gefährlich:

a. die manuelle Handhabung von Lasten, die 
mehr betragen als:

1. 15 kg für Männer und 11 kg für Frauen bis 
zum vollendeten 16. Lebensjahr,

2. 19 kg für Männer und 12 kg für Frauen 
zwischen dem vollendeten 16. und dem 
vollendeten 18. Lebensjahr;

b2. die Akkordarbeit sowie Arbeiten, die häu-
fig oder serienmässig wiederholte Bewe-
gungen von Lasten mit insgesamt mehr als 
3000 kg pro Tag erfordern;

c. Arbeiten, die wiederholt während mehr als 2 
Stunden pro Tag wie folgt verrichtet werden: 

1.  in gebeugter, verdrehter oder seitlich ge-
neigter Haltung, 

2.  in Schulterhöhe oder darüber, oder

3.  teilweise kniend, hockend oder liegend. 

Art. 4 Physikalische Einwirkungen
Folgende Arbeiten gelten aufgrund der damit ver-
bundenen physikalischen Einwirkungen für Ju-
gendliche als gefährlich:

a. ständiges Arbeiten bei technisch bedingten 
Raumtemperaturen über 30 °C oder um und 
unter 0 °C;

b. Arbeiten mit heissen oder kalten Medien, die 
ein hohes Berufsunfallrisiko oder ein hohes 
Berufskrankheitsrisiko aufweisen, namentlich 
Arbeiten mit Flüssigkeiten, Dämpfen und tief-
kalten verflüssigten Gasen;

2 Die Berichtigung vom 21. Dez. 2022 betrifft nur den franzö-
sischen Text (AS 2022 836).
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c. Arbeiten, die mit gehörgefährdendem Dauer-
schall oder Impulslärm verbunden sind, sowie 
Arbeiten mit Lärmeinwirkungen ab einem Ta-
ges-Lärmexpositionspegel LEX,8h von 85 dB(A);

d. Arbeiten mit vibrierenden oder schlagenden 
Werkzeugen mit einer Hand-Arm-Vibrations-
belastung A(8) über 2,5 m/s2;

e. Arbeiten mit einer Elektrisierungsgefahr, na-
mentlich Arbeiten an unter Spannung stehen-
den Starkstromanlagen;

f. Arbeiten in Arbeitsumgebungen ab 0,1 bar 
Überdruck;

g. Arbeiten mit unter Druck stehenden Medien, 
namentlich Flüssigkeiten, Dämpfen und Ga-
sen;

h. Arbeiten mit einer Exposition gegenüber nich-
tionisierender Strahlung, namentlich gegen-
über:

1. elektromagnetischer Strahlung, nament-
lich beim Arbeiten an Sendeanlagen, beim 
Arbeiten in der Nähe starker Spannun-
gen oder Ströme und beim Arbeiten mit 
Geräten der Kategorie 1 oder 2 nach der 
ISO-Norm SN EN 12198-1+A1, 2008, «Si-
cherheit von Maschinen – Bewertung und 
Verminderung des Risikos der von Maschi-
nen emittierten Strahlung»3,

2. Ultraviolettstrahlung einer Wellenlänge 
zwischen 315 und 400 nm (UVA-Licht), na-
mentlich bei der UV-Trocknung und -Här-
tung sowie bei Lichtbogenschweissen und 
längerer Sonnenexposition,

3. Laserstrahlung der Klassen 3B und 4 nach 
der ISO-Norm DIN EN 60825-1, 2015, «Si-
cherheit von Lasereinrichtungen»4;

i. Arbeiten mit einer Exposition gegenüber ioni-

3 Die ISO-Norm SN EN 12198-1 kann kostenlos eingesehen und 
gegen Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen 
Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, 
www.snv.ch.

4 Die ISO-Norm DIN EN 60825-1 kann kostenlos eingesehen und 
gegen Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen 
Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8040 Winterthur, 
www.snv.ch.

sierender Strahlung, namentlich gegenüber:

1. radioaktiven Stoffen sowie Anlagen zur Er-
zeugung ionisierender Strahlung, die un-
ter die Strahlenschutzverordnung vom 26. 
April 20175 fallen,

2. Ultraviolettstrahlung einer Wellenlänge von 
200 nm oder weniger.

Art. 5 Chemische Agenzien mit physikali-
schen Gefahren
Folgende Arbeiten mit chemischen Agenzien, die 
bei einer Fehlmanipulation das Risiko insbesonde-
re eines Brands oder einer Explosion mit sich brin-
gen, gelten für Jugendliche als gefährlich:

a. Arbeiten mit Stoffen und Zubereitungen, die 
aufgrund ihrer Eigenschaften mit mindes-
tens einem der folgenden Gefahrenhinwei-
se (H-Sätze) nach der Verordnung (EG) Nr. 
1272/20086 in der Fassung gemäss Anhang 
2 Ziffer 1 der Chemikalienverordnung vom 5. 
Juni 20157 (ChemV) eingestuft sind:

1. instabile und explosive Stoffe und Zuberei-
tungen: H200, H201, H202, H203, H204, 
H205,

2. entzündbare Gase: H220, H221,

3. entzündbare Aerosole: H222,

4. entzündbare Flüssigkeiten: H224, H225,

5. organische Peroxide: H240, H241,

6. selbstzersetzliche Stoffe und Zubereitun-
gen: H240, H241, H242,

7. reaktive Stoffe und Zubereitungen: H250, 
H260, H261,

8. Oxidationsmittel: H270, H271;

b. Arbeiten mit chemischen Agenzien, die nicht 

5 SR 814.501
6 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, 
zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG 
und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006.

7 SR 813.11



nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in 
der Fassung gemäss Anhang 2 Ziffer 1 ChemV 
eingestuft werden müssen, jedoch eine der Ei-
genschaften nach Buchstabe a aufweisen, na-
mentlich mit Explosivstoffen und brennbaren 
Gasen aus Gärprozessen.

Art. 6 Chemische Agenzien mit toxikologi-
schen Gefahren
Folgende Arbeiten, die aufgrund der Exposition 
gegenüber chemischen Agenzien mit toxikologi-
schen Gefahren ein Gesundheitsrisiko darstellen, 
gelten für Jugendliche als gefährlich:

a. Arbeiten mit Stoffen und Zubereitungen, die 
aufgrund ihrer Eigenschaften mit mindestens 
einem der folgenden H-Sätze nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/20088 in der Fassung 
gemäss Anhang 2 Ziffer 1 ChemV9 eingestuft 
sind:

1. akute Toxizität: H300, H310, H330, H301, 
H311, H331,

2. Ätzwirkung auf die Haut: H314,

3. spezifische Zielorgan-Toxizität nach einma-
liger Exposition: H370, H371,

4. spezifische Zielorgan-Toxizität nach wieder-
holter Exposition: H372, H373,

5. Sensibilisierung der Atemwege: H334,

6. Sensibilisierung der Haut: H317,

7. Karzinogenität: H350, H350i, H351,

8. Keimzellmutagenität: H340, H341,

9. Reproduktionstoxizität: H360, H360F, 
H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361, 
H361f, H361d, H361fd;

b. Arbeiten, bei denen eine erhebliche Erkran-
kungs- oder Vergiftungsgefahr besteht auf-
grund des Umgangs mit:

1. prozessgenerierten chemischen Agenzi-
en, die nicht nach der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 in der Fassung gemäss Anhang 
2 Ziffer 1 ChemV eingestuft werden müs-

8 Siehe Fussnote zu Art. 5 Bst. a.
9 SR 813.11

sen, jedoch eine der Eigenschaften nach 
Buchstabe a aufweisen, namentlich mit 
Gasen, Dämpfen, Rauchen und Stäuben,

2. Gegenständen, aus denen Stoffe oder Zu-
bereitungen freigesetzt werden, die eine 
der Eigenschaften nach Buchstabe a auf-
weisen,

3. chemischen Agenzien, die nicht nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/ 
2008 in der Fassung gemäss Anhang 2 Zif-
fer 1 ChemV eingestuft werden müssen, 
jedoch eine der Eigenschaften nach Buch-
stabe a aufweisen, namentlich mit Pharma-
ka und Kosmetika.

Art. 7 Biologische Agenzien
Folgende Arbeiten, die aufgrund der Exposition 
gegenüber biologischen Agenzien ein Gesund-
heitsrisiko darstellen, gelten für Jugendliche als 
gefährlich:

a. Arbeiten mit Gegenständen, die mit gesund-
heitsgefährdenden Viren, Bakterien, Pilzen 
oder Parasiten kontaminiert sein können;

b. Arbeiten mit einer Exposition gegenüber Mi-
kroorganismen der Gruppen 3 und 4 nach 
Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung vom 25. 
August 199910 über den Schutz der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer vor Gefähr-
dung durch Mikroorganismen.

Art. 8 Gefährliche Arbeitsmittel
Arbeiten mit folgenden Arbeitsmitteln gelten für 
Jugendliche als gefährlich:

a. mit folgenden bewegten Arbeitsmitteln:

1. Flurförderzeuge mit Fahrersitz oder Fahrer-
stand,

2. Krane nach der Kranverordnung vom 27. 
September 199911,

3. kombinierte Transportsysteme, die nament-
lich aus Band- oder Kettenförderern, Be-
cherwerken, Hänge- oder Rollenbahnen, 

10 SR 832.321
11 SR 832.312.15
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Dreh-, Verschiebe- oder Kippvorrichtungen, 
Spezialwarenaufzügen, Hebebühnen oder 
Stapelkranen bestehen,

4. Regalförderzeuge in Hochregallagern zur 
Lagerung von Einheitsladungen, nament-
lich Gebinden und palettiertem Gut,

5. Baumaschinen,

6. Forstmaschinen,

7. Pistenfahrzeuge,

8. Werkseilbahnen,

9. Hubarbeitsbühnen,

10. Aussen- und Innenbefahreinrichtungen 
mit freihängenden Arbeitskörben oder -sit-
zen,

11. Hausmüllsammelwagen für manuelle Be-
schickung mit Pressvorrichtung,

12. innerbetriebliche Eisenbahnen, an Ran-
gierbewegungen beteiligte Fahrzeuge und 
Hilfsmittel bei Eisenbahnen;

b. mit Arbeitsmitteln, die bewegte Teile aufwei-
sen, an denen die Gefahrenbereiche nicht 
oder nur durch einstellbare Schutzeinrichtun-
gen geschützt sind, namentlich Einzugsstel-
len, Scherstellen, Schneidstellen, Stichstellen, 
Fangstellen, Quetschstellen und Stossstellen;

c. mit Maschinen oder Systemen, die mit einem 
hohen Berufsunfallsrisiko oder Berufskrank-
heitsrisiko verbunden sind, insbesondere im 
Sonderbetrieb oder bei der Instandhaltung.

Art. 9 Gefährliche Tiere
Arbeiten, bei denen Jugendliche in direkten Kon-
takt mit Wildtieren oder giftigen Tieren kommen, 
gelten für Jugendliche als gefährlich.12 

Art. 10 Arbeitsumfeld mit hohem Berufsun-
fallrisiko
Folgende Arbeiten, bei denen aufgrund des Ar-
beitsumfeldes ein hohes Berufsunfallrisiko be-
steht, gelten für Jugendliche als gefährlich:

12 Die Berichtigung vom 21. Dez. 2022 betrifft nur den franzö-
sischen und italienischen Text (AS 2022 836).

a. Arbeiten mit Absturzgefahr, insbesondere auf 
überhöhten Arbeitsplätzen;

b. Arbeiten in räumlich beengenden Verhältnis-
sen, insbesondere in Schächten und Kanälen;

c. Arbeiten ausserhalb eines fest eingerichteten 
Arbeitsplatzes, insbesondere Arbeiten, bei de-
nen Einsturzgefahr droht, und Arbeiten in nicht 
für den Verkehr gesperrten Bereichen von Stra-
ssen oder Geleisen;

d. Arbeiten in besonders überfall- oder gewaltge-
fährdeten Bereichen;

e. Arbeiten unter Tag oder unter Wasser.

Art. 11 Sauerstoffreduzierte Atmosphäre
Arbeiten in Bereichen mit einem Sauerstoffgehalt 
der Luft von 18 oder weniger Volumenprozenten 
gelten für Jugendliche als gefährlich.

Art. 12 Überhören von Signalen
Arbeiten, bei denen durch das Überhören von Sig-
nalen ein Berufsunfallrisiko besteht, gelten für Ju-
gendliche als gefährlich, namentlich Arbeiten im 
Gleisfeld mit Rangierbewegungen oder Zugver-
kehr.

Art. 13 Passivrauchen
Arbeiten in Räumen, in denen das Rauchen ge-
stattet ist, gelten für Jugendliche als gefährlich.
Art. 14 Anpassung der begleitenden Massnah-
men der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes in den Anhängen der Bildungspläne 

1 Sieht eine Bildungsverordnung eine Ausnahme 
nach Artikel 4 Absatz 4 ArGV 5 vor, so müs-
sen die begleitenden Massnahmen der Ar-
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
im Anhang des entsprechenden Bildungsplans 
innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung an die Definitionen 
der gefährlichen Arbeiten nach der vorliegen-
den Verordnung angepasst werden.

2 Solange der Anhang zu einem Bildungsplan 
noch nicht angepasst ist, gelten für die betref-
fende Grundbildung die Definitionen der ge-
fährlichen Arbeiten nach bisherigem Recht.
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Art. 15 Aufhebung eines anderen Erlasses
Die Verordnung des WBF vom 4. Dezember 
200713 über gefährliche Arbeiten für Jugendliche 
wird aufgehoben.

Art. 16 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

13 [AS 2007 6831; 2010 2201]
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